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Vernehmlassung: Änderung des Bundesgesetzes über die 
Krankenversicherung (Prämienverbilligung) als indirekter Gegenvorschlag zur 
eidgenössischen Volksinitiative «Maximal 10% des Einkommens für die 
Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)» 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Sie haben uns eingeladen, zur obengenannten Vernehmlassung Stellung zu nehmen. Für diese 

Gelegenheit zur Meinungsäusserung danken wir Ihnen bestens. 

 

Allgemeine Bemerkungen 

 

Seit Jahren steigen die Kosten im Gesundheitswesen und damit direkt verbunden auch die 

Krankenkassenprämien. Diese sind gerade für Familien mit geringen und mittleren Einkommen eine 

nicht mehr tragbare finanzielle Belastung. Die Prämienverbilligungen sind darum ein wichtiges und 

unverzichtbares Instrument für den sozialen Ausgleich.  

 

Das Problem der steigenden Kosten im Gesundheitswesen wird alleine mit Prämienverbilligungen aber 

nicht nachhaltig zu lösen sein. Um das Problem der steigenden Gesundheitskosten an der Wurzel zu 

packen, braucht es die Kostenbremse-Initiative der Mitte-Partei. Nur so kann es gelingen, dass alle 

Akteure im Gesundheitswesen für eine nachhaltige Kostenstabilisierung Hand reichen. Nur mit 

effektiven Massnahmen gegen die steigenden Kosten können wir sicherstellen, dass wir als 

Gesellschaft auch in Zukunft auf ein gutes, für alle zugängliches und bezahlbares Gesundheitswesen 

zählen dürfen. Aus diesem Grund lehnt die Mitte-Partei die Prämien-Entlastungs-Initiative der SP ab. 

 

Vor der Einführung des Nationalen Finanzausgleichs (NFA) war der Prämienverbilligungsbeitrag des 

Bundes an den Finanzierungsbeitrag des jeweiligen Kantons geknüpft. Dies hat gut funktioniert und bot 

Anreize, den Kantonsbeitrag zu erhöhen. Die Rückkehr zu dieser Lösung wurde aber vom Bundesrat 

verworfen. Die Mitte sieht aber das Subsidiaritätsprinzip gefährdet, wenn die Kantone ihren Teil der 

Verantwortung und der Kosten für das bewährte System der Prämienverbilligung nicht mittragen. Darum 

beurteilt es Die Mitte als sehr kritisch, dass viele Kantone ihren Anteil an den Prämienverbilligungen in 

den letzten Jahren zurückgefahren haben, währenddessen der Bund jedes Jahr einen höheren Anteil 

an den Aufwendungen für die Prämienverbilligung trägt. Dies darf nicht sein. Gerade die Kantone tragen 

für die Kostenentwicklung in ihren Gebieten auch direkt Verantwortung: Kantone machen die 

Spitalplanung, genehmigen oder erlassen Tarife und werden auch künftig die Zulassung von 

ambulanten Leistungserbringern steuern. Folglich stehen sie auch bei den Prämienverbilligungen in der 

Verantwortung und müssen diese wahrnehmen. Prämien sollten bezahlbar sein, was für zu viele 

Haushalte heute leider nicht mehr der Fall ist.  
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Die Mitte unterstützt den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates zur Prämienverbilligungsinitiative 

der SP und begrüsst insbesondere, dass dieser eine Kostenkomponente beinhaltet und somit für die 

Kantone auch wieder direkte Anreize zur Kostenkontrolle beinhaltet. So haben Kantone mit besserer 

Kostensituation einen Vorteil. Bezüglich konkreter Umsetzung des bundesrätlichen Vorschlags stellen 

sich für Die Mitte noch gewisse Fragen, die bei der Erarbeitung der Botschaft genauer geprüft werden 

sollten: So ist beispielsweise nicht klar, wie genau das verfügbare Einkommen berechnet werden soll. 

Zudem kennen verschiedene Kantone bereits heute wirkungsvolle kantonale Prämienverbilligungs-

systeme, welche mit dem nun vorliegenden indirekten Gegenvorschlag stark umgestaltet werden 

müssten. Es sollte geprüft werden, wie der unterschiedlichen Ausgestaltung der kantonalen 

Prämienverbilligungssystemen – im Rahmen gewisser Leitlinien – möglicherweise Rechnung getragen 

werden könnte. 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen Grüssen. 

 

Für Die Mitte Schweiz 

 

 

 

 

Sig. Gerhard Pfister   Sig. Gianna Luzio 

Präsident Die Mitte Schweiz  Generalsekretärin Die Mitte Schweiz 
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Vernehmlassungsantwort zur Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversi-

cherung (Prämienverbilligung) als indirekter Gegenvorschlag zur eidgenössischen 

Volksinitiative «Prämien-Entlastungs-Initiative» 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat  

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Die EVP Schweiz dankt für die Möglichkeit sich zur Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversiche-

rung als indirekter Gegenvorschlag zur eidgenössischen Prämien-Entlastungs-Initiative zu äussern.  

  

Die EVP ist über die Prämienbelastung in der Schweiz sehr besorgt. Der Anstieg der Standardprämien 

der letzten 13 Jahre ist sowohl in relativen Zahlen, mit einem Wachstum von 54 %, als auch in absoluten Be-

trägen, mit über 150.00 CHF pro Person und Monat, sehr hoch. Dass die Kosten «nur» um 3,4 % jährlich stei-

gen werden, wenn alle Akteure einschneidende Massnahmen zur Kostendämpfung beschliessen, ist ebenfalls 

absehbar. Darum hat sich die EVP im Nationalrat für Massnahmen zur Kostendämpfung ausgesprochen und 

eingesetzt. Dies im Wissen, dass die Politik, die Verwaltung und die Akteure im Gesundheitswesen den Kos-

tenanstieg auch in Zukunft mit innovativen und gezielten Massnahmen dämpfen werden müssen.  

 

Heute ist die Prämienbelastung mit durchschnittlich 14 % des verfügbaren Einkommens sehr hoch. Die Belas-

tung kann insbesondere für einen Teil des unteren Mittelstands hoch ausfallen, wenn die Kantone dessen 

Prämien nicht oder nur sehr eingeschränkt verbilligen. Als Indikator dient die Anzahl der Betreibungen wegen 

nichtbezahlten Prämien. Dass über 410'000 Versicherte, die von keiner Verbilligung profitieren, ihre Prämien 

2019 nicht bezahlen konnten, ist alarmierend. Zusätzlich haben die Kostenbeteiligung (Franchise und Selbst-

behalt) und Selbstzahlungen (Zahnbehandlungen, Langzeitpflege, Medikamente etc., die nicht in der Grund-

versorgung inbegriffen sind) in den letzten Jahren stark zugenommen. Die Bevölkerung zahlt im internationa-

len Vergleich einen hohen Preis für das sehr gut ausgebaute Gesundheitssystem.  

 

Unserer Meinung nach ist es unzumutbar, dass sich viele Kantone über die letzten Jahre sukzessive aus ihrer 

gesetzlichen Verpflichtung «den Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilli-

gungen» zu gewähren, zurückgezogen haben. Dass 2019 zehn Kantone sogar insgesamt weniger Geld für 

Prämienverbilligungen zur Verfügung stellten als noch im Jahr 2010, findet die EVP inakzeptabel.  

Die EVP befürwortet das Prinzip der Prämienverbilligung für die unterschiedlichen Kategorien von Bezügerin-

nen und Bezüger. Dazu gehören Versicherte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen, Prämienverbilli-
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gungen für Kinder und junge Erwachsene in unteren und mittleren Einkommensschichten sowie für Versi-

cherte, die Ergänzungsleistungen oder Sozialhilfe beziehen. Nun werden neu die Versicherten mit Überbrü-

ckungsleistungen hinzukommen. Für die EVP ist es zentral darauf zu achten, dass die Kantone nicht nur den-

jenigen Menschen Prämienverbilligungen finanzieren, die EL, ÜL oder Sozialhilfe beziehen, sondern weiterhin 

alle Menschen in sehr bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen unterstützen.  

 

Doch die Prämien-Entlastungs-Initiative ist für die EVP kein gangbarer Weg. Die Annahme der Initiative 

hätte eine Umverteilung der Kosten der Prämien von allen Haushaltseinkommen unter CHF 150'000 auf die 

Allgemeinheit via höhere Steuern zur Folge. Schon heute ist die Steuerlast bei Kantons-, Gemeinde- und Bun-

dessteuern sehr ungleich verteilt. Während tiefere Einkommen von Verbilligungen, Kita-Subventionen und 

tiefen Steuern profitieren, bezahlen Haushalte des Mittelstands die Krankenkassenprämien selber, erhalten 

keine Subventionen und bezahlen hohe Steuern. Immer häufiger überlegen sich daher Haushalte des Mittel-

stands, die Erwerbsarbeit zu reduzieren, um Steuern zu vermeiden und zusätzlich von Verbilligungen und 

Subventionen zu profitieren.  

 

Die EVP wehrt sich gegen eine Umverteilung der Kosten auf den Mittelstand. Die Nebeneffekte der Initiative 

würden den Mittelstand gleich mehrfach benachteiligen. Erstens durch den fehlenden Zugang zu Prämien-

verbilligungen. Zweitens durch erheblich höhere Kantons- und Bundessteuern. Ausserdem müssen wir davon 

ausgehen, dass sich das Kostenwachstum in den nächsten Jahren nicht ändern wird. Weil die Prämien rascher 

steigen als die durchschnittlichen Einkommen, würden die eingeführten Mechanismen der Initiative rasch zu 

hohen Mehrkosten für die öffentliche Hand und somit für die Steuerzahlenden führen. 

 

Würdigung des indirekten Gegenvorschlages 

Die EVP beurteilt die Stossrichtung des indirekten Gegenvorschlages als richtig. Die Kantone sollen einen 

Mindestbetrag im Verhältnis zu den bei ihren Versicherten anfallenden Bruttokosten der obligatorischen 

Krankenpflegeversicherung leisten müssen. Die Mehrkosten gegenüber der jetzigen Situation sind mit 0.9 

Milliarden Franken pro Jahr zwar erheblich. Auch diese Kosten müssten durch Steuererhöhungen im Gleich-

gewicht gehalten werden. Ein erheblicher Vorteil des Gegenvorschlages ist jedoch, dass Anreize für die Kan-

tone gesetzt werden, ihre Bruttokosten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) zu dämpfen, 

damit sie weniger Mittel für die Prämienverbilligung zur Verfügung stellen müssten. Ein grosser Vorteil ist für 

die EVP zudem, dass die Kantone das Instrument der Prämienverbilligungen auf ihre anderen Sozialleistun-

gen und Steuern abstimmen können.  

 

Vorschlag der EVP 

Allerdings findet die EVP eine einseitige Last auf die Kantone politisch nicht zielführend. Deshalb müsste sich 

auch der Bund mit einem höheren Betrag an den Prämienverbilligungen beteiligen und seinen Beitrag leisten. 

Die EVP schlägt vor, dass der Bund den Kantonen jährlich einen höheren Beitrag zur Prämienverbilligung ge-

währt. Denkbar wäre eine Erhöhung des Bundesbeitrags von 7,5 % auf 10 % der Bruttokosten der OKP. Somit 

würde der Bund seine Verantwortung stärker wahrnehmen und hätte ebenfalls Anreize, die Kostenentwicklung 

zu dämpfen.  

 

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

 

Freundliche Grüsse 

 

  

 

Marianne Streiff     Roman Rutz 

Präsidentin EVP Schweiz    Generalsekretär EVP Schweiz    
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Modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal, réduction des 
primes) à titre de contre-projet indirect à l’initiative populaire fédérale « Maximum 10 % du revenu 
pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes) » 

Prise de position du PLR.Les Libéraux-Radicaux  

 

Madame, Monsieur,  

 

Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer dans le cadre de la consulta-
tion de l’objet mentionné ci-dessus. Vous trouverez ci-dessous notre position. 
 
PLR.Les Libéraux-Radicaux accepte le principe de cette proposition de modification de la LAMal. Il par-
tage l’appréciation du Conseil fédéral, à savoir que d’un côté l’initiative populaire dite « d’allègement des 
primes » pose de nombreux problèmes, mais que de l’autre des directives plus claires doivent être adop-
tées concernant la politique de réduction des primes des cantons. 
 
Le PLR réitère son soutien au modèle de financement actuel des coûts de la santé. La combinaison de 
primes par tête et de réductions de primes pour les personnes de condition économique modeste a fait 
ses preuves. Ce système permet d’apporter une aide ciblée aux individus dans le besoin. Comme le 
Conseil fédéral, le PLR estime lui aussi que la politique en matière de réduction de primes doit rester 
principalement de la compétence des cantons. Toutefois, l’évolution des dépenses cantonales - leur par-
ticipation décroissante à l’enveloppe totale des réductions de primes - n’est pas pleinement satisfaisante. 
Elle justifie la définition par la Confédération de montants minimums devant être octroyés par les cantons. 
 
Initiative populaire : onéreuse et anti-fédéraliste 
L’initiative populaire dite « d’allègement des primes » demande que la Confédération finance au moins 
les deux tiers des réductions de primes. Ceci serait contraire au principe de l’équivalence fiscale. En 
effet, les cantons peuvent largement influencer l’évolution des coûts de la santé, la politique sanitaire 
relevant principalement de leur compétence. Le niveau de ces coûts varie fortement d’un canton à l’autre. 
Dans ces conditions, un financement majoritairement fédéral ne saurait se justifier. 
Par ailleurs, l’initiative entrainerait des coûts supplémentaires très importants pour la collectivité publique, 
estimés par l’OFSP à 3,6 milliards en 2024 et 5,5 milliards en 2027. La Confédération devrait alors sup-
porter près d’un cinquième de l’ensemble des coûts bruts de l’AOS (contre 7,5% aujourd’hui). Ces 
moyens feraient défaut dans d’autres domaines, tels que la sécurité ou la formation. Cette perspective 
n’est, aux yeux du PLR, pas désirable.  
 
Enfin, l’initiative n’aborde que la question du financement, alors que l’enjeu central de la politique sani-
taire réside très clairement dans la maitrise des coûts.  
 
Contre-projet : financièrement supportable et respectueux de la répartition des tâches entre Con-
fédération et cantons 
Comme le montre le Conseil fédéral aux pages 6 et 7 de son rapport, ces dernières années, certains 
cantons ont profité du fait que la Confédération octroie un montant proportionnel aux coûts bruts de l’AOS  
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(7,5%) – donc croissant -, pour réduire leur contribution au financement des réductions de primes. De 
2010 à 2019, la contribution de la Confédération a augmenté de 4,1%, alors que la moyenne de celle des 
cantons n’a connu qu’une faible hausse (0,8%). Au vu de cela, contraindre certains cantons à consacrer 
davantage de moyens financiers à la réduction de primes, en fixant un montant dépendant des coûts 
bruts et de la charge de primes des assurés dans le canton concerné, est raisonnable. Le PLR insiste 
toutefois sur le fait que la mise en œuvre de la solution retenue ne doit pas complexifier inutilement les 
politiques cantonales en matière de réductions de primes. L’incertitude que peuvent générer les effets de 
seuil doit être minimisée. Des variantes de simplification du mécanisme proposé, élaborées en collabora-
tion avec les cantons, devraient être présentées dans le message du Conseil fédéral.  
 
Les coûts de ce contre-projet pour les collectivités publiques (1 Mrd. en 2027) seraient bien moindres que 
dans le cas de l’initiative. Ce procédé présenterait par ailleurs l’avantage d’inciter les cantons à prendre 
des mesures afin d’endiguer la hausse des coûts : en effet, plus les coûts bruts seront élevés, plus le 
canton devra mettre la main à la poche. Si, au contraire, un canton parvient à réduire ses coûts, il devra 
également débourser des montants moindres pour les réductions de primes. Cette démarche, respec-
tueuse de nos structures fédéralistes, constitue la bonne voie à suivre.  
 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos arguments, nous vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de nos plus cordiales salutations. 

 

PLR.Les Libéraux-Radicaux   

La Présidente    La Secrétaire générale 

 

 

 
Petra Gössi  Fanny Noghero 
Conseillère nationale 
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Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Prämienverbilli-
gung) als indirekter Gegenvorschlag zur eidgenössischen Volksinitiative «Maxi-
mal 10% des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlas-
tungs-Initiative)»; Vernehmlassungsantwort 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Im Zusammenhang mit der im Titel vermerkten Vernehmlassung haben Sie die GRÜNEN zur Stellung-

nahme eingeladen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zur Vorlage zu äussern.  

Die Krankenkassenprämien sind für einen erheblichen Teil der Bevölkerung – mittlerweile auch für 

weite Teile des Mittelstands – zu einer hohen Belastung geworden. Dafür sind im Wesentlichen zwei 

unterschiedliche Entwicklungen verantwortlich: Einerseits steigen die von den Versicherten bezahlten – 

einkommensunabhängigen – Prämien seit Jahren deutlich stärker als das zur Verfügung stehende 

Haushaltseinkommen. In den Jahren 2008 bis 2017 sind die Standardprämien rund 3.5-mal stärker an-

gestiegen als das durchschnittliche Haushalts-Bruttoeinkommen. Das ist umso unverständlicher, als 

dass der Prämienanstieg stärker ausgefallen ist als der Anstieg der allgemeinen Gesundheitskosten. 

Andererseits haben sich die Kantone in den vergangenen Jahren immer stärker aus ihrer Verantwor-

tung im Bereich der Prämienverbilligungen zurückgezogen. Während die Kantone 2010 im Durchschnitt 

noch die Hälfte aller Beiträge zur Verbilligung der Prämien beigetragen haben, sind es 2019 nur noch 

rund 43%. In der Summe führt dies dazu, dass immer weniger Personen eine immer tiefere Prämien-

verbilligung erhalten – und dies in einem Gesundheitssystem, in welchem sich die Bevölkerung auch im 

internationalen Vergleich bereits überdurchschnittlich stark an den Gesundheitskosten beteiligt. Die 

steigende Anzahl von Betreibungen aufgrund von geschuldeten Krankenkassenprämien – mittlerweile 

sind über 400'000 Versicherte davon betroffen – ist direkter Ausdruck dieser Entwicklungen. Die GRÜ-

NEN stellen zudem mit Besorgnis fest, dass immer mehr Personen aus wirtschaftlichen Gründen auf 

medizinische Behandlungen verzichten müssen.  
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Vor diesem Hintergrund ist es erfreulich, dass der Bundesrat das Anliegen der Volksinitiative – also 

eine Entlastung der Prämienzahler*innen – anerkennt. Leider übersieht der Bundesrat aber, dass 

dieses Anliegen mit einer Annahme der Volksinitiative besser erreicht werden kann als mit dem 

vorgelegten indirekten Gegenvorschlag. Letzterer sieht vor, dass die Kantone zu einem Mindestbei-

trag im Bereich der Prämienverbilligung verpflichtet werden sollen. Das ist zwar ein Fortschritt gegen-

über dem Status Quo, reicht aber eindeutig nicht aus, um die Bevölkerung ausreichend zu entlasten. 

Der Gegenvorschlag steht auch im Widerspruch zur Aussage des Bundesrates bei der Einführung des 

Krankenkassenobligatoriums, dass die Krankenkassenprämien im Maximum 10% des Haushaltsbud-

gets ausmachen sollen – entsprechend dem Ziel der Initiative! 

Einerseits sind dafür die vorgesehen kantonalen Mindestbeiträge – nicht nur in Kantonen mit hoher Prä-

mienbelastung – nach wie vor zu tief. Aus Sicht der GRÜNEN müssen die Kantone mindestens 

dazu verpflichtet werden, ebenso viel an Prämienverbilligungen zu bezahlen, wie dies der Bund 

tut. Andererseits müssten, um die 10%-Vorgabe der Volksinitiative nur annähernd zu erreichen, 

auch die Bundesbeiträge an die Prämienverbilligung erhöht werden. Dies ist jedoch explizit nicht 

vorgesehen, denn der Bundesbeitrag soll gemäss Vorschlag des Bundesrates unverändert bei 7.5% 

der Bruttokosten verharren. Der Bundesrat ignoriert damit ein zweites zentrales Anliegen der Volksiniti-

ative: eine Erhöhung der im internationalen Vergleich geringen öffentlichen Finanzierung des Gesund-

heitswesens.  

Aus Sicht der GRÜNEN ist es jedoch sozialpolitisch wünschenswert und folglich auch anzustreben, 

dass der steuerfinanzierte Kostenanteil für Leistungen der obligatorischen Versicherung im Verhältnis 

zu den Versicherungsprämien steigt. Da die Prämien für die obligatorische Krankenversicherung als 

Kopfprämien – und die Steuern progressiv – ausgestaltet sind, würde diese relative Gewichtsverschie-

bung einen kleinen Beitrag zur Verringerung von sozialen Ungleichheiten darstellen. Dieser Effekt ist 

auch volkswirtschaftlich sinnvoll, denn Gesellschaften mit einem hohen sozioökonomischen Gefälle 

haben eine höhere Krankheitslast als jene mit eher geringen sozialen Unterschieden. 

Zuletzt erlauben wir uns noch zwei grundsätzliche Bemerkungen im Zusammenhang mit der Corona-

Krise. Die aktuelle Pandemie hat nämlich nicht nur die Bedeutung eines starken, öffentlich finanzierten 

Gesundheitswesens aufgezeigt, sondern sie wird weite Teile der Bevölkerung auch wirtschaftlich belas-

ten. Eine Annahme der Initiative könnte folglich nicht nur die Rolle der öffentlichen Hand in der Gesund-

heitsversorgung stärken, sondern sie würde auch einen willkommenen Beitrag zur Kompensation von 

Einkommenseinbussen darstellen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und bitten Sie, die Vorlage entsprechend 

anzupassen. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Balthasar Glättli      Raphael Noser 

Präsident       Fachsekretär 
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aufsicht-krankenversicherung@bag.admin.ch 

gever@bag.admin.ch 
Bern, 2. Februar 2020 
 

 
Änderung des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über die 

Krankenversicherung (Prämienverbilligung) als indirekter Gegenvorschlag 
zur eidgenössischen Volksinitiative «Maximal 10 % des Einkommens für die 

Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)»: 
Vernehmlassungsantwort der SVP Schweiz  

 
Sehr geehrter Herr Bundesrat,  

 
Die SVP Schweiz lehnt die unterbreitete Änderung des Bundesgesetzes vom 
18. März 1994 über die Krankenversicherung ab. Sie schiesst wie die Prämien-

Entlastungs-Initiative weit über das Ziel hinaus. Bund und Kantone stellen 
bereits heute ausreichende Mittel zur Verfügung. Allein im Jahr 2019 richteten 

Bund und Kantone individuelle Prämienverbilligung (IPV) im Umfang von 
4'973 Mio. Franken aus. Ein weiterer Ausbau der IPV, wie ihn sowohl die 
Prämien-Entlastungs-Initiative als auch der indirekte Gegenentwurf vorsieht, 

ist abzulehnen. 

Die SVP Schweiz teilt die Ansicht, dass der allgemeine Kostenanstieg im 

Gesundheitswesen langfristig finanziell nicht tragfähig ist und Massnahmen ergriffen 
werden müssen, um den steigenden Kosten im Gesundheitswesen entgegenzuwirken. 

Unbestritten ist ausserdem, dass die OKP-Prämien seit rund zwanzig Jahren stark 
angestiegen sind und der Anstieg die Haushalte mit tiefen Einkommen stark belastet. 
In Anbetracht dessen anerkennt die SVP, dass Haushalte mit tiefen Einkommen 

staatliche Unterstützung in Form der IPV benötigen. Dem Kostenanstieg im 
Gesundheitswesen kann nur Einhalt geboten werden, indem Qualität, Transparenz, 

Kostenwahrheit und Eigenverantwortung gestärkt werden. Dies setzt voraus, dass die 
Leistungsempfänger ihren Anteil an den Kosten tragen müssen. Ansonsten droht eine 
Übernutzung des Gesundheitswesens. Ein Ausbau der IPV ist unter diesem Aspekt 

kritisch zu beurteilen. 
Zunächst ist festzuhalten, dass die SVP die Prämien-Entlastungs-Initiative ablehnt. Sie 

schiesst weit über das Ziel hinaus. Die Volksinitiative setzt die Mittel weder gezielt ein, 
noch ist sie langfristig finanziell tragbar. Die einmaligen und wiederkehrenden 
Mehrkosten auf Bundesebene (3,6 Mrd. bzw. 500 Mio.) sind in der aktuellen finanziell 

angespannten Situation nicht zu verantworten. Die Prämien-Entlastungs-Initiative 
basiert auf der fälschlichen Annahme, dass mehr Geld für die IPV zur Verfügung gestellt 

werden müsse, weil die bisherigen Mittel nicht ausreichend seien. Dieses Verdikt 
entspricht nicht der Realität. Bund und Kantone stellen bereits heute genügend 
finanzielle Mittel zur Verfügung. Allein im Jahr 2019 richteten Bund und Kantone IPV im 

Umfang von 4'973 Mio. Franken aus. Die ausbezahlten Beträge haben sich seit 1996 
(1'467,2 Mio. Franken) mehr als verdreifacht. Die Bezügerquote beträgt seit der 

Einführung im Jahr 1996 konstant über 25 Prozent. Die ausgewiesenen Kantonsanteile 
lagen zwischen 10,9 und 65,6 Prozent, im Durchschnitt bei 43,1 Prozent. Seit 1996 hat 
sich der durchschnittliche Kantonsanteil von 19,6 Prozent auf 43,1 Prozent mehr als 

verdoppelt. Der Bundesanteil ist in jedem Kanton substanziell erhöht worden. Zudem 
geben verschiedene Kantone heute deutlich mehr für die IPV aus. Andere Kantone 

mailto:gever@bag.admin.ch
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haben die Ausgaben gesenkt. Insofern besteht kein einheitliches Bild zwischen den 

Kantonen, das ein Einschreiten des Bundes unbedingt notwendig machen würde. Ein 
weiterer Ausbau der IPV, wie ihn sowohl die Prämien-Entlastungs-Initiative als auch der 
indirekte Gegenentwurf vorsieht, ist abzulehnen. 

 
Bestehende Instrumente reichen aus 

Bereits nach geltendem Recht richten die Kantone Versicherten in bescheidenen 
wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen aus. Ausserdem verpflichtet Art. 
65 Abs. 1bis KVG die Kantone, für untere und mittlere Einkommen die Prämien der Kinder 

und jungen Erwachsenen in Ausbildung um 80 Prozent bzw. 50 Prozent zu verbilligen. 
Zudem werden die Ausgaben für OKP-Prämie gemäss Art. 10 Abs. 3 Bst. d ELG bei der 

Berechnung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen angerechnet. Hinzu kommt, dass 
die Sozialhilfe den Teil der Prämie übernimmt, der nicht mit der Prämienverbilligung 
bezahlt wird. Die Haushalte mit tiefen Einkommen bezahlen somit bereits heute sehr 

tiefe OKP-Prämien.  
 

Kein taugliches Mittel zur Entlastung des Mittelstandes 
Die ursprüngliche Aufgabe der IPV bestand darin, Personen mit geringer wirtschaftlicher 

Leistungsfähigkeit finanziell zu unterstützen. Mittlerweile wird die IPV rund 27 Prozent 
der Versicherten (2019) ausbezahlt. Der durchschnittliche Betrag pro Haushalt betrug 
im Jahr 2019 rund 1'300 Franken.1 Die IPV hat somit ein Ausmass erreicht, dass nicht 

mehr nur «die Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen», sondern 
immer weitere Kreise der Bevölkerung in den Genuss der IPV kommen. In rund der 

Hälfte aller Kantone profitiert auch der Mittelstand von der IPV. Vereinzelt unterstützt 
die IPV sogar den oberen Mittelstand. Dies ist nicht Sinn und Zweck der 
Prämienverbilligung. Die Umverteilung ist zudem nicht zwingend zielkonform. 

Eine Entlastung des Mittelstandes hat aus Sicht der SVP nicht über die IPV, sondern 
über die Steuern zu erfolgen – etwa durch den vollständigen Abzug der geleisteten 

Krankenkassenprämien. Ausserdem darf nicht vergessen werden, dass der Mittelstand 
die IPV mit seinen Steuern und Abgaben mitfinanziert. Eine Erhöhung der IPV würde 
zugleich den Finanzbedarf ansteigen lassen, so dass dem Mittelstand von der Erhöhung 

wenig übrigbleibt. Die Last würde sich somit nur von den OKP-Prämien zu den Steuern 
und Abgaben verschieben.  

 
Subsidiaritätsprinzip beachten 
Auch staatspolitische Gründe sprechen dagegen, dass sich der Bund zusätzlich in die 

Ausrichtung der IPV einmischt. Die Zuweisung und Erfüllung staatlicher Aufgaben haben 
sich am Subsidiaritätsprinzip (Art. 5a BV) und dem Grundsatz der fiskalischen 

Äquivalenz (Art. 43a BV) auszurichten. Der Bund soll nur Aufgaben übernehmen, welche 
die Kraft der Kantone übersteigen oder einer einheitlichen Regelung bedürfen. Eine 
einheitliche Regelung der IPV ist nicht erforderlich. Die Kantone sind grundsätzlich 

besser geeignet als der Bund, bedarfsgerecht die IPV auszurichten, da sie besser über 
die Bedürfnisse der eigenen Wohnbevölkerung Bescheid wissen. Die Kantone sollten aus 

staatspolitischen Gründen mehr und nicht weniger Mitsprache bei der Ausrichtung der 
IPV haben. Der indirekte Gegenentwurf würde die Kantone hingegen einschränken und 
verpflichten, einen Mindestbeitrag zu leisten.  

Die Aufgabenverflechtung im Bereich der IPV bewirkt, dass weder Bund noch Kantone 
die volle finanzielle Last ihrer Entscheidungen tragen müssen. Solange sich der Kreis 

der Nutzniesser nicht mit dem Kreis der Kosten- und Entscheidungsträger deckt, wird 

 
1 Ende 2019 gab es in der Schweiz rund 3.8 Mio. Privathaushalte. 
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die ausgerichtete IPV ineffizient sein. Um die IPV möglichst effizient auszurichten, wären 

die Möglichkeiten der Entflechtung hin zu den Kantonen zu prüfen. 
 
Gestatten Sie uns ausserdem die folgenden Anmerkungen zu den Artikeln des 

vorliegenden Entwurfs: 
 

Art. 65 Abs. 1ter:  
Der indirekte Gegenvorschlag zur Prämien-Entlastungs-Initiative sieht vor, dass jeder 
Kanton die Prämienverbilligung so regelt, dass diese pro Kalenderjahr gesamthaft einem 

bestimmten Mindestanteil der Bruttokosten der OKP der Versicherten entspricht, die 
ihren Wohnsitz im Kanton haben. Die vorgeschlagene Abstufung des Mindestanteils 

bewirkt, dass Kantone mit einer einkommensschwachen Wohnbevölkerung einen 
höheren Prozentsatz der Bruttokosten übernehmen müssen als Kantone, die über eine 
wohlhabende Wohnbevölkerung verfügen. Die Abstufung des Mindestanteils löst das 

Problem der hohen OKP-Prämien nicht, sondern verlagert lediglich die Problematik. Jene 
Kantone, die aufgrund der höheren Kosten mehr IPV ausrichten müssen, haben 

aufgrund des höheren Mindestanteils Mehrausgaben, die sie an anderer Stelle 
kompensieren müssen. Ihr finanzpolitischer Gestaltungsspielraum nimmt dadurch ab. 

Sofern nicht andere Ausgaben zurückgestellt werden, müssen jene Kantone die Steuern 
erhöhen, was wiederum zu einer Mehrbelastung der Bevölkerung führt und die 
Attraktivität im Steuerwettbewerb senkt.  

 
Art. 65 Abs. 1quater:  

Art. 65 Abs. 1quater sieht eine Kompetenzdelegation an den Bundesrat vor. Er soll die 
massgebenden Prämien bestimmen und regeln, wie die Bruttokosten, das verfügbare 
Einkommen, die Prämien und der Durchschnitt nach Absatz 1ter von den Kantonen zu 

ermitteln sind. Wesentliche Parameter des indirekten Gegenentwurfs würden damit der 
unmittelbaren Kontrolle durch das Parlament entzogen. Aus Sicht der SVP muss die 

Mitsprache des Parlaments in politisch derart heiklen Fragen stets gewahrt bleiben. 
 
 

SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI 

Der Präsident 
 

 

Marco Chiesa, Ständerat 

Der Generalsekretär 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Peter Keller, Nationalrat  
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